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 Veröffentlicht am 21.01.1992

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §32 Abs2 litc;

Rechtssatz

Die Wasserrechtsbehörde ist nicht verp6ichtet, die Erteilung einer Bewilligung (hier zum Versickernlassen der

biologisch geklärten häuslichen Abwässer auf dem Grundstück auf dem das betre:ende Haus geplant ist) von dem

Nachweis abhängig zu machen, daß die Heranscha:ung von Baumaterial für die Durchführung der nach der

Bewilligung erforderlichen Arbeiten gewährleistet ist.
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